
 
Seefunkzeugnisse, Zeugnis für den Binnenschifffahrtsfunk und Ergänzungsprüfungen, 

Ergänzungsprüfungen für Inhaber von Betriebszeugnissen, die bis zum 31.12.2002 ausgestellt worden sind. 
(In dieser Übersicht sind nur Ergänzungsprüfungen berücksichtigt, die die Sportschifffahrt betreffen.)  

 
Ergänzungsprüfung (             ),  Ergänzungsprüfungen für Inhaber alter Betriebszeugnisse (               ), Ergänzungsprüfungen zum UBI (              ) 

 
 
 
 

Alte Seefunkzeugnisse 
(ausgestellt bis 31.12.2002) 
 
 

 Neue Seefunkzeugnisse für die Berufsschifffahrt
(nach dem 01.01.2003) 

 Neue Seefunkzeugnisse für Schiffe, die nicht 
unter die SOLAS-Bestimmungen fallen, z.B. 
Sportfahrzeuge, (nach dem  01.01.2003) 

 Alle alten Seefunkzeugnisse berechtigen auch zur 
Teilnahme am Binnenschifffahrtsfunk. Diese 
Zeugnisse bleiben auch nach dem 01.01.2003 
gültig. 

 Die neuen Zeugnisse sind unbefristet gültig. In den Zeugnissen GOC, ROC und UBZ wird die Befähigung 
zur Ausübung des Seefunkdienstes durch einen Gültigkeitsvermerk für die Dauer von 5 Jahren bestätigt, 
der unter bestimmten Voraussetzungen jeweils um weitere 5 Jahre verlängert wird. 
Die neuen Seefunkzeugnisse berechtigen nicht zur Teilnahme am Binnenschifffahrtsfunk.  

      
 Allgemeines Betriebszeugnis für Funker (ABZ)  Allgemeines Betriebszeugnis für Funker 

(GOC) 
Gültigkeitsvermerk für 5 Jahre 

  Allgemeines Funkbetriebszeugnis
(LRC) 

 Beschränkt Gültiges Betriebszeugnis für Funker I 
(UKW-Betriebszeugnis I, BZ I) 

 Beschränkt Gültiges Betriebszeugnis für Funker 
(ROC) 

Gültigkeitsvermerk für 5 Jahre 

 Beschränkt Gültiges Funkbetriebszeugnis 
(SRC)                                           

 Beschränkt Gültiges Betriebszeugnis für Funker II 
(UKW-Betriebszeugnis II, BZ II) 

 

 UKW-Betriebszeugnis für Funker 
(UBZ) 

Gültigkeitsvermerk für 5 Jahre 

 Für non-SOLAS-Schiffe ist ein Funkbetriebszeug-
nis ohne Nachweis von Kenntnissen der englischen 
Sprache (wie beim alten BZ II) nicht vorgesehen. 

 Allgemeines Sprechfunkzeugnis für den Seefunk-
dienst (ASZ) 

 

 Beschränkt Gültiges Sprechfunkzeugnis für den 
Seefunkdienst  
(UKW-Sprechfunkzeugnis, USZ) 

 

 
 
Seit 01.01.2003 werden keine Sprechfunkzeugnisse für den Seefunkdienst mehr erteilt. Es gibt nur noch ein 
Sprechfunkzeugnis für den Binnenschifffahrtsfunk und (Funk-)Betriebszeugnisse (incl. GMDSS) für den 
Seefunkdienst.  
 
Auf Antrag werden das ABZ in ein GOC, das BZ I in ein ROC und das BZ II in ein UBZ umgetauscht. 

 
 
 
 
     R. Bahrl, Solingen           Stand  01.02.2003 

  UKW-Sprechfunkzeugnis für den Binnenschiff-
fahrtsfunk 
(UBI) 
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